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M O T I O N  von Hans-Jacob Heitz (FDP, Winterthur) und Mitunterzeichnende 

 

betreffend Strassenfinanzierung und -rechnung 

________________________________________________________________________ 

 

 

Begehren 

 

Der Regierungsrat wird ersucht, für die Finanzierung von Strassenbau sowie Strassenun-

terhalt durch Anpassung der entsprechenden Gesetzesnormen neu einen ebenso nut-

zungs- wie verursachergerechten Kostenverteiler zu schaffen, an welchem alle Benutzer 

des Systems "Strasse" beteiligt sind. Das Strassengesetz ist entsprechend zu ändern, die 

Notwendigkeit des Strassenfonds ist zu überprüfen. 
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Begründung 

 

Die Strasse ist nicht nur eine Fläche, sondern ein dreidimensionales System. So werden 

bspw. Versorgungs- und Entsorgungsleitungen im Strassenunterbau geführt, wobei diesel-

ben u.a. durch Dolen mit der Strassenoberfläche verbunden sind. 

Die Strasse wird überdies nicht nur vom Individual-, sondern zudem massgeblich vom öf-

fentlichen Verkehr (wie Autobusse öffentlicher Verkehrsbetriebe, PTT, Mfz der SBB u.a.m.) 

sowie Verkehr öffentlichen Interesses (wie Mfz der Gesundheitsdienste, der Polizei, der 

Feuerwehr, des Militärs, der Versorgung und Entsorgung sowie anderer öffentlicher Dien-

ste) intensiv genutzt. Heute verkehren die Mfz des öffentlichen Verkehrs sowie jene der öf-

fentlichen Dienste ohne direkte Kostenbeteiligung an der Strassenfinanzierung. Zudem sind 

eine Vielzahl weiterer Motorfahrzeuge von der Verkehrssteuer befreit. Die heute gültige Re-

gelung für die Strassenrechnung ist nicht verursachergerecht; Gesetze und Verordnungen 

sind auch hier getreu dem heute anerkannten Verursacherprinzip verursacherkonform zu 

gestalten. Daher ist die Strassenrechnung künftig nicht nur aus Mitteln der Verkehrsabga-

ben, sondern anteilsmässig auch, d.h. verteilt auf die Benutzer bzw. Verursachergruppen 

zu Teilen aus ordentlichen Steuermitteln zu speisen. 


